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Der Verein „Regionalentwicklung Mittlerer Schwarzwald e.V.“ als Trä-

ger der LEADER Aktionsgruppe ruft zur zweiten Projekteinreichung 

auf. 

 
Nachdem die LEADER-Aktionsgruppe am 3. Dezember 2015 die ersten Projekte zur Förderung 

ausgewählt hat, ruft sie zur nächsten Projekteinreichung bis spätestens 25. Januar 2016 auf. 

 

Bei diesem Projektaufruf können ausschließlich Anträge für folgende Module berücksichtigt 

werden: 

 

• Modul 3: Landschaftspflegerichtlinie (LPR) 

• Modul 4: Innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum (IMF) 

• Modul 5: Private nicht-investive Vorhaben Kunst und Kultur 

 

Mit dieser Priorisierung auf diese Fördermodule soll sichergestellt werden, dass Projekte aus 

diesen Bereichen auch tatsächlich noch im Jahr 2016 bewilligt, umgesetzt und abgerechnet 

werden können. Dies ist wichtig, da diese Fördermittel jeweils jährlich zur Verfügung stehen 

und jeweils noch im laufenden Kalenderjahr abgerechnet werden müssen. Der nächste Aufruf 

für diese Fördermodule wird dementsprechend erst wieder voraussichtlich Ende 2016 für die 

Projektumsetzung in 2017 erfolgen. Projektaufrufe für die anderen Module 1 (kommunale Vor-

haben) und 2 (privat-gewerbliche Vorhaben) sind hingegen während des Jahres im gesamten 

Förderzeitraum bis Ende 2020 regelmäßig vorgesehen. 

 

Mögliche Projekte für das Modul 3 „Landschaftspflegerichtlinie“ lassen sich beispielsweise 

dem Handlungsfeld 1 „Wertschöpfungsketten und Regionalvermarktung in der Landwirtschaft“ 

zuordnen: Projekte zur Landschaftspflege, Hofläden zum Verkauf regionaler Produkte, Förde-

rung der Zusammenarbeit von Landwirtschaft, Verarbeitung und Vermarktung, neue landwirt-

schaftliche Produkte auf dem Markt etablieren… 

Hier stehen für das Jahr 2016 insgesamt 60.000 € Landesmittel zur Verfügung. 

 

Beispiele für das Modul 4 „Innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum 

(IMF)“ lassen sich dem Handlungsfeld 2 „Lebensqualität auf dem Land für jung bis alt“ zuord-

nen: Existenzgründungen von Frauen, familienfreundliche Ausbildungs- und Arbeitsplätze in 

den ansässigen Unternehmen und dem Handwerk, Qualifikation von Frauen… 

Für dieses Modul stehen uns 2016 insgesamt 7.000 € Landesmittel zur Verfügung. 
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Seite 2 zum Schreiben vom 21. Dezember 2015 

 

 

Für Modul 5 „Private nicht-investive Vorhaben Kunst und Kultur“ gilt es zu beachten, 

dass es sich um Projekte aus dem Bereich der „schönen Künste“ handelt und dass es neue Pro-

jekte sind. Diese Projekte leisten beispielsweise einen Beitrag zum Erreichen der Ziele in den 

Handlungsfeldern 2 „Lebensqualität auf dem Land für jung bis alt“ und 3 „Naturnaher Touris-

mus auf dem Land“.  

Kommunale kulturelle Projekte können nicht über dieses Modul gefördert werden! 

Für dieses Modul stehen uns 15.000 € Landesmittel im Jahr 2016 zur Verfügung. 

 

 

Details zum zweiten Projektaufruf vom 21. Dezember 2015: 

 

• Themenbereiche: alle Handlungsfelder des Regionalen Entwicklungskonzepts der LEADER-

Aktionsgruppe Mittlerer Schwarzwald 

• Höhe des EU-Fördermittel-Budget: 150.000 €; hinzu kommen je nach Fördermodulen die na-

tionalen Fördermittel in entsprechendem Förderverhältnis 

• Bagatellgrenze: 5.000 € 

• Obergrenze der förderfähigen Kosten (netto) / Projekt: 600.000 € 

• Stichtag zur Einreichung der kompletten Projektanträge: Montag, 25. Januar 2016 bei der 

LEADER-Geschäftsstelle (in digitaler und postalischer Form) 

• Voraussichtlicher Auswahltermin: Donnerstag, 25. Februar 2016 

 

Bitte beachten Sie, dass Projektanträge für alle Bereiche jederzeit auch unabhängig von den 

Projektaufrufen eingebracht, diskutiert und ev. nach dem geltenden REK weiterentwickelt wer-

den können. 

 

Die Projektanträge werden vom Auswahlgremium nach einem transparenten und überprüfba-

ren Auswahlverfahren anhand der objektiven Bewertungskriterien bewertet, entsprechend aus-

gewählt und beschlossen. Die Bewertungskriterien sowie das Projektauswahlverfahren können 

auf der Homepage www.leader-mittlerer-schwarzwald.de unter LEADER 2014-2020 eingese-

hen werden.  

 

Ein Anruf bei der LEADER-Geschäftsstelle zwecks Überprüfung der Förderfähigkeit Ihrer 

Projektidee wird empfohlen. 

 

Anträge schicken Sie bitte an das Regionalmanagement in der LEADER Geschäftsstelle: 

 

LEADER Geschäftsstelle Mittlerer Schwarzwald 

Hauptstr. 5 

77761 Schiltach 

Tel. 07836/955 -779 oder -833 

 

prielipp@leader-mittlerer-schwarzwald.de oder kiefer@leader-mittlerer-schwarzwald.de 
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